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Kinder-Richtlinie des GBA
über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern

• A. Allgemeines und Anspruchsberechtigung
§ 1 Grundlagen
Abs. 4
„Bei erkennbaren Zeichen einer Kindesvernachlässigung 
oder – misshandlung hat die untersuchende Ärztin oder 
der untersuchende Arzt unter Berücksichtigung des 
Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz 
in der Fassung vom 01.01.2012 die notwendigen Schritte 
einleiten.“



Schweigepflicht

- § 9 Abs. 1 MBO-Ä / § 7 Abs. 1 MBO-ZÄ

- Nebenpflicht aus Behandlungsvertrag

- Strafrechtliche Sanktion in§203 Abs. 1 StGB

- BDSG / DSGVO



Schweigepflicht

WARUM? 
- Vertrauensvolles Arzt-Patientenverhältnis

WAS IST UMFASST?
- Tatsache, dass ein Behandlungsverhältnis existiert
- Art der Verletzung/ Erkrankung
- Ergebnisse der Untersuchung, Diagnose
- Alle Informationen, die während der Behandlung

bekannt werden (Wohnsituation, Lebenssituation etc.)



Schweigepflicht

AUSNAHMEN:

§9 Abs. 2 MBO-Ä:

Ärztinnen und Ärzte sind zur Offenbarung befugt, 
soweit sie von der Schweigepflicht entbunden
worden sind oder soweit die Offenbarung 
zum Schutze eines höherwertigen Rechtsgutes 
erforderlich ist. 



Schweigepflicht

AUSNAHME: 
Schweigepflichtentbindung / Einwilligung

- Schriftlich
- Wer entbindet wen, wie lange, wofür
- Welche Daten werden wem übermittelt
- widerruflich



Schweigepflicht – Ausnahme:
Einwilligung 

bei Minderjährigen

Minderjährige bei ausreichender Verstandesreife
über 14 Jahre in der Regel der Fall

oder
Einwilligung durch Sorgeberechtigte
Beachte: Grundsätzlich kein Alleinvertretungsrecht 
des nicht gewalttätigen Elternteils

oder
Ersetzung der Einwilligung durch Beschluss des 
Familiengerichtes (i.d.R. vom Jugendamt zu 
veranlassen)



Schweigepflicht – Ausnahme:
Schutz eines höherwertigen Rechtsguts

• Kinderschutz 
• Gesetz zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz 
(= Kinderschutz-Kooperations-Gesetz, KKG)



§4 Abs. 1 KKG 
…Gespräch mit den Sorgeberechtigten

Abs. 1

„Werden … Ärztinnen oder Ärzten, …oder Angehörigen eines 
anderen Heilberufes, … in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit 
gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem 
Kind oder Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten die 
Situation erörtern und, soweit erforderlich, bei den 
Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen 
hinwirken, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder 
des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.“

Sollen = idR Müssen, soweit nicht…



§ 4 Abs. 2 KKG
…Beratung durch insoweit erfahrene Fachkraft

Abs. 2
„Die Personen nach Absatz 1 haben zur 
Einschätzung der Kindeswohlgefährdung 
gegenüber dem Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine 
insoweit erfahrene Fachkraft. Sie sind zu diesem 
Zweck befugt, dieser Person die dafür 
erforderlichen Daten zu übermitteln; vor einer 
Übermittlung der Daten sind diese zu 
pseudonymisieren.“



§ 4 Abs. 3 KKG
… Information des Jugendamtes

Abs. 3
„Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist 
ein Vorgehen nach Absatz 1 erfolglos und halten die in Absatz 1 
genannten Personen ein Tätigwerden des Jugendamtes für 
erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines 
Jugendlichen abzuwenden, so sind sie befugt, das Jugendamt zu 
informieren; hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei 
denn, dass damit der wirksame Schutz des Kindes oder des 
Jugendlichen in Frage gestellt wird. Zu diesem Zweck sind die 
Personen nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt die erforderlichen 
Daten mitzuteilen.



§ 4 Abs. 3 KKG – Reihenfolge:

1.Gespräch mit den Sorgeberechtigten

2. Beratung durch insoweit erfahrene
Fachkraft

3. Wenn Gefährdung nicht anders abwendbar: 
Befugnis zur Weitergabe der Daten an das 
Jugendamt



§ 4 Abs. 3 KKG

Berechtigung (nicht Pflicht) zur
Informationsweitergabe 
bei gewichtigen Anhaltspunkten einer 
Kindeswohlgefährdung

= akute Kindeswohlgefährdung



§ 4 Abs. 3 KKG

a) Gewichtige Anhaltspunkte 

- Keine absolute Sicherheit 
erforderlich
- Kein „Ausermitteln“ durch 
medizinisches Personal



§ 4 Abs. 3 KKG – Kindeswohlgefährdung

Prüfungsschema des Deutschen Instituts für Jugendhilfe

Einschätzung der 
Gefährdungssituation

• Wie hoch wird die Beeinträchtigung für das 
Kindeswohl eingeschätzt? 

• 1         2          3 4 5
sehr          niedrig          eher hoch hoch               sehr hoch                                     
niedrig

• Wie sicher ist der Arzt sich, dass eine 
Kindeswohlgefährdung vorliegt?

• 1        2          3 4 5
sehr          unsicher      eher unsicher         sicher                sehr sicher                               
unsicher



§ 4 Abs. 3 KKG - Kindeswohlgefährdung

Prüfungsschema des Deutschen Instituts für Jugendhilfe

Bewertung der 
Hilfebeziehung

• Wie gut kann die Gefährdung mit den eigenen 
beruflichen Möglichkeiten abgewendet werden? 

• 1         2          3 4 5
gut eher gut         eher schlecht        schlecht sehr schlecht                                        

• Ist weiteres Werben für die Inanspruchnahme 
weiterer Hilfe mit Blick auf die Gefährdung noch 
möglich?

• 1       2           3 4 5
gut         eher gut           eher schlecht           schlecht sehr schlecht



§ 4 Abs. 3 KKG

a) Gewichtige Anhaltspunkte

b) Kindeswohlgefährdung



§ 4 Abs. 3 KKG

b) Kindeswohlgefährdung

= gegenwärtige oder zumindest unmittelbar 
bevorstehende Gefahr für die 
Kindesentwicklung, die bei Fortdauer 
erhebliche Schädigung des 
körperlichen, geistigen oder seelischen 
Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit 
voraussehen lässt



§ 4 Abs. 3 KKG

b) Kindeswohlgefährdung

Körperliche 
Misshandlung

Sexueller 
Missbrauch

Seelische 
Misshandlung Vernachlässigung



§ 4 Abs. 3 KKG

b) Kindeswohlgefährdung

z.B. Kindesmisshandlung

einige Erheblichkeit, „schwere 
Misshandlung“
Wiederholungsgefahr

Kind hat Recht auf gewaltfreie Erziehung
(§ 1631 Abs. 2 BGB)



Kindeswohlgefährdung

akute
Sofortige Meldung an das 
Jugendamt (§ 4 KKG)

Ansprechpartner/in: 
zuständige/r 
Sozialarbeiter/in des ASD 
des jeweiligen 
Wohnbezirkes oder 
Kindernotdienst

mögliche
Meldung an das Jugendamt 
nur mit Einverständnis der 
Eltern

Informieren über 
Hilfsangebote des ASD

Anonymberatung



Schweigepflicht – Ausnahme:
§ 34 StGB rechtfertigender Notstand

gegenwärtige, nicht anders 
abwendbare Gefahr für Leib 
und Leben

Informationsweitergabe an Polizei 
gestattet



Dokumentationspflicht 

• Dokumentationspflicht (§ 10 MBO-Ä)

• § 630f Abs. 2 BGB:

„Der Behandelnde ist verpflichtet, in der Patientenakte 
sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und 
künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren 
Ergebnisse aufzuzeichnen, insbesondere die Anamnese, 
Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, 
Befunde, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre 
Wirkungen, Einwilligungen und Aufklärungen. Arztbriefe 
sind in die Patientenakte aufzunehmen.“



Dokumentation

- alle wesentlichen diagnostischen und 
therapeutischen Maßnahmen und 
Verlaufsdaten

- andere relevante Informationen zum 
Behandlungsgeschehen

- Grenze: reine Routine (?), medizinische 
Selbstverständlichkeiten, subjektive 
Wertungen, persönliche Eindrücke 



Dokumentation

Wesentliche / relevante Informationen

- Aussagen von Eltern/Begleitpersonen
- ergänzende Eindrücke
- über erfolgte Beratung durch insoweit 

erfahrene Fachkraft (§ 4 Abs. 2 KKG)
- Über Weitergabe der erforderlichen Daten an 

das Jugendamt (§ 4 Abs. 3 KKG)



Akteneinsicht, § 630g BGB

• § 630g Abs. 1 BGB:
(Einsichtnahme in die Patientenakte)
„Dem Patienten ist auf Verlangen unverzüglich 
Einsicht in die vollständige, ihn betreffende 
Patientenakte zu gewähren, soweit der Einsichtnahme 
nicht erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige 
erhebliche Rechte Dritter entgegenstehen. Die 
Ablehnung der Einsichtnahme ist zu begründen. …“



Akteneinsicht, § 630g BGB

• Einsichtsrecht des Patienten/der Patientin –
Einsichtsrechts der Sorgeberechtigten? 

- Anknüpfungspunkt: Behandlungsvertrag
- Grundsatz: bei Mdj. Vertretung durch 

Sorgeberechtigte 
- Exkurs:

- Zustimmung beider Eltern?
- Differenzierung nach Schwere des Eingriffs

- Vertragsschluss mit Ü-15-Jährigen?
- arg. ex § 36 Abs. 1 SGB I (sozialrechtliche 

Handlungsfähigkeit für GKV-Versicherte)



Akteneinsicht, § 630g BGB

• Grundsatz:
- weitreichend: sämtliche erhobenen Daten
- vollständig, d.h. auch persönliche Eindrücke

• Ausnahme (zu begründen):
- entgegenstehende erhebliche therapeutische   

Gründe oder sonstige erhebliche Rechte Dritter:
- bei Verdacht der Gefährdung des Kindeswohls 

durch die Einsichtnahme
- bei fehlendem Einverständnis des Kindes / 

Jugendlichen bei voller 
Selbstbestimmungsfähigkeit (idR ab 14. Lj.)



Akteneinsicht, § 630g BGB

- getrennte Aktenführung?
- in jedem Einzelfall sorgfältige Abwägung 

zwischen Geheimhaltungsinteresse d. 
Behandelnden - Informationsinteresse d. Pat.



Jugendamt und Rolle des 
medizinischen Personals 

Kinderschutz ist Aufgabe der Jugendhilfe – § 8 a 
SGB VIII 

Gefährdungseinschätzung durch 
Informationsgewinnung – Datenerhebung § 62 
SGB VIII

§ 4 Abs. 3 KKG – Information ohne Rücklauf



Ausblick

Geplante Änderung des KKG durch geplantes 
Kinder- und Jungendstärkungsgesetz (KJSG)
Entwurf § 4 Abs. 4 KKG (neu):
„Wird das Jugendamt von einer in Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
genannten Person informiert, soll es dieser Person zeitnah 
eine Rückmeldung geben, ob es die gewichtigen 
Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls des Kindes 
oder Jugendlichen bestätigt sieht und ob es zum Schutz 
des Kindes oder Jugendlichen tätig geworden ist und noch 
tätig ist“



Danke für die Aufmerksamkeit



B e s u c h  d e r  s ä c h s i s c h e n  K i n d e r s c h u t z g r u p p e n

Der Arzt vor Gericht

Stefanie Vossen-Kempkens,
Vizepräsidentin des Amtsgerichtes Dresden
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VIZEPRÄSIDENTIN DES AMTSGERICHTS VOSSEN-
KEMPKENS
9. Oktober 2019

Der Arzt vor 
Gericht



DER ARZT VOR GERICHT

Als Beklagter, Angeklagter und 
als Gutachter



DER ARZT ALS BEKLAGTER



DER ARZT VOR GERICHT ALS
BEKLAGTER IM ZIVILPROZESS

Arzthaftungsprozess
Patient ./. Arzt (+ Versicherung)
Behandlungsfehler
Aufklärungsfehler
Dokumentationsmängel



UNTERSCHIEDLICHE
BEWEISLASTEN

 Patient trägt Beweislast
 Beweislastumkehr

 Dokumentationsmängel
 Einhaltung des 

Facharztstandards

 Arzt trägt Beweislast
für ordnungsgemäße
Aufklärung
 Krankenunterlagen
 Parteivernehmung

Behandlungsfehler Aufklärungsfehler



VERSICHERUNG ALS
BETEILIGTE PARTEI



Haftpflichtversicherung 
hinter dem Arzt ist 
dringend zu beachten!

- Allgemeine 
Haftpflichtbedingungen:
Versicherung hat 
Prozessführungsbefugnis

=> Sofortige Info nach 
Anspruchsanmeldung



Kein Haftungsanerkenntnis 
abgeben!

- Allgemeine 
Haftpflichtbedingungen:
Versicherung hat 
Prozessführungsbefugnis

=> „Spontanäußerungen“
können zu Verlust des
Versicherungsschutzes
führen



Im Falle einer
Beweiserhebung
durch
Sachverständigengutachten
gilt:

Beauftragter 
Sachverständiger hat dem 
Fachgebiet des beklagten 
Arztes zu entsprechen



DER ARZT ALS ANGEKLAGTER



DER ARZT ALS ANGEKLAGTER
IM STRAFPROZESS

Ermittlungsverfahren
Info der Aufsichtsbehörden
Ggf. berufsgerichtliches Verfahren
Verlust der Approbation
Mandatierung eines 

Verteidigers
Info der 

Haftpflichtversicherung



DER ARZT ALS
SACHVERSTÄNDIGER



DER ARZT ALS GUTACHTER VOR
GERICHT

Pflicht zur absoluten Neutralität
Pflicht zur Objektivität
Keine Vorbefasstheit
Grds. keine direkte 

Kontaktaufnahme zu den 
Parteien



HAFTUNG DES GERICHTLICHEN
SACHVERSTÄNDIGEN



HAFTUNG DES GERICHTLICHEN
SACHVERSTÄNDIGEN

§ 839 a  Abs. 1 BGB:
Erstattet ein vom Gericht ernannter
Sachverständiger vorsätzlich oder
grob fahrlässig ein unrichtiges
Gutachten, so ist er zum Ersatz des
Schadens verpflichtet, der einem
Verfahrensbeteiligten durch eine
gerichtliche Entscheidung entsteht,
die auf diesem Gutachten beruht.



ERSTELLTES GUTACHTEN IST
UNRICHTIG,

 wenn es 
nicht der 
objektiven 
Sachlage 
entspricht

 d.h. der SV z.B. 
fehlerhafte 
Schlussfolgerungen zieht

 falsche
Tatsachenfeststellungen
trifft

Sicherheit vorspiegelt, 
obwohl nur 
Wahrscheinlichkeitsurteil 
möglich ist



HAFTUNG DES GERICHTLICHEN
SACHVERSTÄNDIGEN

§ 839 a Abs. 2 BGB:
§ 839 Abs. 3 ist entsprechend 
anzuwenden.
Nach § 839 Abs. 3 BGB tritt die 
Ersatzpflicht nicht ein, wenn der 
Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig 
unterlassen hat, den Schaden durch 
Gebrauch eines Rechtsmittels 
abzuwenden.



B e s u c h  d e r  s ä c h s i s c h e n  K i n d e r s c h u t z g r u p p e n

Forensische Spurensicherung 
bei Kindern mit 

Misshandlungs- bzw. 
Missbrauchsverdacht

Dr. med. Uwe Schmidt 
Rechtsmedizin TU Dresden
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Forensische Spurensicherung 
bei Kindern mit Misshandlungs-
bzw. Missbrauchsverdacht 

Uwe Schmidt

Dresden, 09. Oktober 2019

Fakultätsname XYZ Fachrichtung XYZ Institutsname XYZ, Professur XYZMedizinische Fakultät Carl Gustav Carus Institut für Rechtsmedizin Prof. Dr. med. Ch. Erfurt



Was ist eine Spur?

• Situationsspuren
• Ergeben sich aus der besonderen räumlichen Lage und 

Zuordnung von Spuren zueinander und zu deren Umgebung 
(Blutspurenmusterverteilungsanalyse)

• Gegenstandsspuren
• Beweiserhebliche Gegenstände (z.B. Gürtel als „Tatwaffe“) 

• Materialspuren
• Substanzen (fest, flüssig, gasförmig), deren stoffliche 

Eigenschaften und/oder Zusammensetzung kriminalistische 
Rückschlüsse zulassen (z.B. Haare, Sperma, Blut, Fasern)

• Formspuren
• Durch Einwirkung eines Spurenverursachers entstandene 

Formveränderungen an einem Objekt (z.B. daktyloskopische 
Spuren, Verletzungen am menschlichen Körper)



Sicherung einer Spur?

• Materialspuren
• Substanzen (fest, flüssig, gasförmig), deren stoffliche 

Eigenschaften und/oder Zusammensetzung kriminalistische 
Rückschlüsse zulassen (z.B. Haare, Sperma, Blut, Fasern)

Sicherung durch Abrieb (Forensic Swab®)  

 nasse/feuchte Spur mit Trockenabrieb

 trockene Spur mit angefeuchtetem Tupfer (NaCl oder Aqua 
dest.)



Sicherung einer Spur?

• Formspuren
• Durch Einwirkung eines Spurenverursachers entstandene 

Formveränderungen an einem Objekt (z.B. daktyloskopische 
Spuren, Verletzungen am menschlichen Körper)

Spurenträger ist Patient! 



Dokumentation einer Spur

• Spur am Körper ist Folge einer Gewalteinwirkung

Stumpf (ungeformt, geformt)
Halbscharf
Scharf
Tangential
Thermisch



Zeichen der Selbstbeibringung:

• Körperpartien, die für eigene Hand leicht zugänglich sind
• häufig Verletzungen an Armen, im Gesicht und an der Brust
• ausgespart wichtige Funktions-bereiche
• ausgespart besonders schmerzempfindliche Bereiche
• oft verschiedene Körperregionen gleichzeitig betroffen
• gelegentlich Seitenbetonung
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DOKUMENTATION DER BEFUNDE

• Datum und Uhrzeit der Befunderhebung
• Verzeichnis der bei der Untersuchung anwesenden 

Personen
• Anamnese – WAS soll WIE, WANN und WO passiert sein?

WER war anwesend?
• Körpergewicht und Körpergröße – auffällige Diskrepanz 

zwischen Körperkonstitution und altersgerechtem 
Entwicklungsstand (Perzentilen!)

• Pflegezustand (eventuell Verunreinigungen am Körper 
und an der Kleidung)
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TRAUMATISCHE VERLETZUNGEN
(„GANZKÖRPER-UNTERSUCHUNG“)

• Größe der Verletzungen (in cm)
• Form der Verletzungen (z.B. kreisförmig, strichförmig, 

flächenhaft, parallel verlaufend, gruppenförmig 
angeordnet)

• Art der Verletzungen (z.B. Unterblutung, Abschürfung, 
Verfärbung, Schwellung, Eindellung, glattrandige oder 
fetzige Durchtrennung, Verdacht auf Hitze- oder 
Kälteeinwirkung)

• Farbe der Verletzungen (z.B. bei Unterblutungen)
• Lokalisation der Verletzungen 

• Nach Möglichkeit Foto mit Maßstab
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DOKUMENTATION DER BEFUNDE II

• Diagnose 
• Dokumentation eventuell gesicherter Spuren

 An wen übergeben? oder
 Wo gelagert?

• Ablage Fotodokumentation
• Ausführliche Dokumentation der weiteren Schritte (wer, 

wann, mit wem)
 Gespräche mit Sorgeberechtigten
 Meldung Jugendamt 
 Meldung Polizei





B e s u c h  d e r  s ä c h s i s c h e n  K i n d e r s c h u t z g r u p p e n

Kinderschutzthemen in der 
Rechtsabteilung der Sächsischen 

Landesärztekammer

Dr. jur. Alexander Gruner
Leiter der Rechtsabteilung Sächsischen Landesärztekammer
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B e s u c h  d e r  s ä c h s i s c h e n  K i n d e r s c h u t z g r u p p e n

KINDERSCHUTZTHEMEN IN DER RECHTSABTEILUNG

» Die meisten Fällen betreffen Anforderungen von Kopien 
der Patientenakten der Kinder durch Sorgeberechtigte

» Immer auch Unsicherheiten bei der Schweigepflicht
» Fallvorstellung

» Fragen zu Aufklärung und Einwilligung bei Minderjährigen
» Fallvorstellung



B e s u c h  d e r  s ä c h s i s c h e n  K i n d e r s c h u t z g r u p p e n

SCHWEIGEPFLICHT BEI DER BEHANDLUNG VON 
KINDERN UND JUGENDLICHEN

» Minderjährige haben berechtigtes 
Geheimhaltungsinteresse

» Altersgrenze ca. 14 Jahre 
» Mj. kann Arzt von der Schweigepflicht entbinden, 

wenn er die erforderliche Urteils- und 
Einsichtsfähigkeit besitzt, ansonsten müssen die 
gesetzlichen Vertreter/Sorgeberechtigten entbinden

» Rechtfertigungsmöglichkeit über § 34 StGB



B e s u c h  d e r  s ä c h s i s c h e n  K i n d e r s c h u t z g r u p p e n

SCHWEIGEPFLICHT BEI DER BEHANDLUNG VON 
KINDERN UND JUGENDLICHEN

» Offenbarungspflicht der schweigepflichtigen Person im 
Hinblick auf den minderjährigen Patienten besteht zwar 
aus dem Erziehungsrecht der Eltern (GG, §§ 1626,1631 
BGB) tritt aber durch das ab 14 Jahren einsetzende 
Selbstbestimmungsrecht des minderjährigen Patienten 
zurück



B e s u c h  d e r  s ä c h s i s c h e n  K i n d e r s c h u t z g r u p p e n

SCHWEIGEPFLICHT BEI DER BEHANDLUNG VON 
KINDERN UND JUGENDLICHEN

» Aber: Aufklärungspflicht der Sorgeberechtigten (BGH 
10.10.2006, MedR 2008, S. 289)
» Bei Aufklärungsgesprächen sollen beide Eltern anwesend 

sein
» Der mj. Patient müsse nur deshalb mit aufgeklärt werden, 

damit er sein Vetorecht bzgl. Behandlung geltend machen 
kann (Stichwort: Persönlichkeitsrechte, § 1626 Abs. 2 BGB)

» Vor allem bei invasiven medizinischen Maßnahmen ist 
empfehlenswert bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
alle Sorgeberechtigten aufzuklären und deren Einwilligung 
einzuholen



B e s u c h  d e r  s ä c h s i s c h e n  K i n d e r s c h u t z g r u p p e n

AUSKUNFTS- UND EINSICHTSRECHTE IN 
DER PSYCHIATRIE
» Einschränkungen aus der Tatsache des Vorliegens einer 

psychiatrischen Erkrankung und der sich aus der 
Einsichtnahme ergebenden gesundheitlichen Gefahren

» Auch in der Psychotherapie Einschränkung des grds. 
Anspruchs



B e s u c h  d e r  s ä c h s i s c h e n  K i n d e r s c h u t z g r u p p e n

THERAPEUTISCHER VORBEHALT IM 
VERFASSUNGSRECHT 

» Einsichtsrechte mit Konturen
» Objektive physische Befunde
» Keine pauschale Verweigerung
» Konkrete Umstände und Einzelfall
» Einschränkung auf physikalisch objektivierte Befunde und 

Berichte fraglich - es muss Ausnahmen geben



B e s u c h  d e r  s ä c h s i s c h e n  K i n d e r s c h u t z g r u p p e n

LÖSUNG PATIENTENRECHTEGESETZ?

» § 630 g Abs. 1 BGB 

» Dem Patienten ist auf Verlangen unverzüglich Einsicht in die 
vollständige, ihn betreffende Patientenakte zu gewähren, soweit 
der Einsichtnahme nicht erhebliche therapeutische Gründe oder 
sonstige erhebliche Rechte Dritter entgegenstehen. Die 
Ablehnung der Einsichtnahme ist zu begründen.

» Gesetzesbegründung fruchtbar
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BERUFSRECHTSFALL: DIE SCHWEIGSAME 
FRAUENÄRZTIN

» Minderjährige, 14 Jahre, bat um Geheimhaltung der 
Schwangerschaft bis zum Ablauf der Fristenlösung

» Vorwurf 1: Nichtinformation an die sorgeberechtigten 
Eltern – berufsrechtlich leicht zu lösen

» Vorwurf 2: Verschreibung der Pille trotz Bestehens der 
Schwangerschaft (Täuschung der Eltern) – Strafverfahren 
wegen Ausstellen eines unrichtigen 
Gesundheitszeugnisses, § 278 StGB und Körperverletzung 
eingestellt (tatbestandlich bzw. mangels Zurechenbarkeit 
der Einnahmeverpflichtung durch die Eltern)  
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EINVERSTÄNDNIS BEIDER SORGEBERECHTIGTEN 
BEIM IMPFEN ?
» Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 3. Mai 2017 (XII  ZB 157/16)

a) BGH: Schutzimpfungen grundsätzlich eine Angelegenheit von 
erheblicher Bedeutung für das Kind im Sinne § 1628 Abs. 1 BGB

» Der BGH stellte klar, dass die Durchführung von Schutzimpfungen 
grundsätzlich eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung für das 
Kind darstelle. Entscheidungen in Angelegenheiten des täglichen 
Lebens sind nur solche, die häufig vorkommen und die keine schwer 
abzuändernden Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes hätten. 
Impfungen seien Entscheidungen, die nicht häufig vorkommen. In der 
Regel entfällt die Entscheidung, ob das Kind während der 
Minderjährigkeit gegen eine Infektionskrankheit geimpft werden soll, 
nur einmal an. Darüber hinaus könne die Entscheidung nur schwer 
abgeändert werden.
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BERUFSRECHTSFALL: EINVERSTÄNDNIS BEIDER 
SORGEBERECHTIGTEN BEIM IMPFEN ?
» b)  Übertragung der Entscheidungsbefugnis an den Elternteil, der die 

Impfung des Kindes entsprechend den Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission beim Robert-Koch-Institut befürwortet

» Das Oberlandesgericht habe den Vater zu Recht als besser geeignet 
angesehen, über die Durchführung der Impfungen des Kindes zu 
entscheiden. Das läge unter anderem daran, dass der Vater seine 
Haltung an dem Empfehlungen des Robert Koch Instituts als 
sachverständiges Gremium orientiert. 

» Impfungen dienen dem Wohl des Einzelnen im Hinblick auf eine 
mögliche Erkrankung und in Bezug auf die Gefahr einer 
Weiterverbreitung dem Gemeinwohl. Auch mit dem letztgenannten 
Aspekt haben sie einen Bezug zum Schutz des individuellen 
Kindeswohls, weil das Kind – wenn es etwa noch nicht im impffähigen 
Alter ist – von der Impfung anderer Menschen, insbesondere anderer 
Kinder, und der damit gesenkten Infektionsgefahr profitiert.
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BERUFSRECHTSFALL: HPV IMPFUNGSFALL

» Arzt fragt an, ob das zitierte BGH Urteil relevant ist, weil 
nur der Vater der 15 jährigen Tochter die Impfung möchte

» Hier aber zu prüfen, ob nicht die Einwilligungsfähigkeit der 
Minderjährigen relevant ist, bevor über 
familiengerichtliche Entscheidung nachgedacht werden 
muss
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BERUFSRECHTSFALL: ZEITLICHE GÜLTIGKEIT EINER 
AUFKLÄRUNG

» Wie lange gilt eine Aufklärung des Minderjährigen und der 
Eltern, wenn die ärztliche Maßnahme –cMRT- erst Monate 
nach der Aufklärung erfolgt

» Frage nach dem Sinn und Zweck der Aufklärung und den 
rechtlichen Vorgaben im Haftungsrecht und BGB und 
Entscheidung im Einzelfall
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Pause
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Neues aus den Kinderschutzgruppen

Mitglieder der Kinderschutzgruppen
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ERGÄNZUNG
EINZUGSGEBIET CHILDHOOD-HAUS LEIPZIG

- Stadt Leipzig und Region, dazu gehören die Landkreise 
Nordsachsen und Leipzig 

- Die Zuständigkeit der Gerichte soll mit berücksichtigt 
werden. 

80



B e s u c h  d e r  s ä c h s i s c h e n  K i n d e r s c h u t z g r u p p e n

Aktueller Arbeitsstand und 
Ausblick der Landeskoordinierungsstelle 

Medizinischer Kinderschutz

Landeskoordinierungsstelle 
Medizinischer Kinderschutz
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Zielgruppen:
 Kinderschutzgruppen 

(multiprofessionell)
 Niedergelassene 

Ärzte
 MFA
 Straf- und 

Familienrichter
 andere 

Netzwerkpartner

Landeskoordinierungsstelle Medizinischer 
Kinderschutz
Dr. rer medic. Dipl.-Psych. Anja Zschieschang  
Dipl.- Soz.päd. Juliane Straube-Krüger
Sächsische Landesärztekammer
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Referat Medizinische und Ethische Sachfragen
Landeskoordinierungsstelle Medizinischer Kinderschutz

Hausanschrift: 
Schützenhöhe 16, 01099 Dresden
Postanschrift:
Postfach 100465, 01074 Dresden
Tel.: 
+49 (0351) 8267-126/-127
Fax:
+49 (0351) 8267-312
E-Mail: 
kinderschutz@slaek.de
a.zschieschang@slaek.de
j.straube-krueger@slaek.de
Homepage
http://www.kinderschutzmedizin-sachsen.de

Modellprojekt 
H-E-H 

Häusliche 
Gewalt (UKD)

2008/2010

Modellprojekt 
H-E-H 

Gewalt in der 
Familie (UKD)

2011

Projekt 
„Kinderschutz 

im 
Gesundheits-

wesen in 
Sachsen“

2012-2018

Landes-
koordinierungs

stelle 
Medizinischer 
Kinderschutz 

(SLÄK)
seit 1.1.2019

Fort- und Weiterbildung

Vernetzung/ Austausch 
zwischen Gesundheits-
wesen und Jugendamt

Standards

29 Kinderschutzgruppen (KSG)

mailto:kinderschutz@slaek.de
mailto:a.zschieschang@slaek.de
mailto:j.straube-krueger@slaek.de
http://www.kinderschutzmedizin-sachsen.de/


Statistik

Newsletter

Homepage: 
www.kinderschutzmedizin-sachsen.de

Medizinische Kinderschutzkoordination

Koordination
Ansprechpartner, 
Kontaktpflege

Organisation
Fort- und Weiterbildung

Termin Curriculum 2020: 
27./28.02.2020
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2017:
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Bundesebene
DG KiM
(Zertifizierung, Standards, Leitlinien, Fortbildung, Finanzierung, Politik, …)

Land Sachsen
Landeskoordinierungsstelle Med. KS
(Ansprechpartner, Fortbildung, Vernetzung, Projekte, Newsletter, Prävention…)

Landkreis

Kinderschutz
-gruppe an 
der Klinik

Landkreis
Kinderärzte 
bzw. 
Allgemeinärzte 
/ MFA

Landkreis

Kinderschutz
-gruppe an 
der Klinik

Landkreis

Kinderschutz
-gruppe an 
der Klinik

Landkreis

Kinderschutz
-gruppe an 
der Klinik

Landkreis

Kinderschutz
-gruppe an 
der Klinik

Land
….

STATIONÄR AMBULANT

APP Hans & Gretel

Medizinische Kinderschutzhotline S3-Leitlinie

Homepage 
www.kinderschutzmedizin-sachsen.de

OPS Code

Land
….

Instituts-
ermächtigung

Childhood-Haus



Beratung zum OPS-Code

2013 2018
OPS-Code 1-945.0-1 zur Diagnostik bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung 

Voraussetzungen: 
 multiprofessionelles Team (Arzt, Sozialarbeiter, 

Psychologe, Pflegekräfte) unter Leitung eines 
Facharztes 

 mehrdimensionale Diagnostik von mind. 3 
Disziplinen*, je 30 Minuten

 Fallbesprechung mit mind. 3 Disziplinen inkl. 
Dokumentation

 Fallkonferenz der beteiligten Disziplinen und 
Jugendamt  (→ OPS 1-945.1)

 Angabe einer T 74 Diagnose (Diagnostik jedoch 
auch bereits bei Verdacht abrechenbar)

 alle Leistungen werden in einem Aufenthalt 
erbracht

 Dokumentation der Fälle (siehe 
Musterdokumentation)

→ von 04/2018 bis 09/2019: 

Beratung von 26 Kliniken

Hauptprobleme:
 Multiprofessionelles Team
 MDK Rückfragen (Inhalte der Arztbriefe)
 Vergabe T74-Diagnosen
 …

Bitte zur Teilnahme an der 
Umfrage der DG KiM

(siehe Verteiler)



S3-Leitlinie

seit 02 / 2019

Themen:



Planung Fortbildung zu Inhalten der neuen S3-Leitlinie Kinderschutz an den 
Kliniken

 Innerhalb der klinikeigenen Fortbildungsformate

 ReferentInnen: Kinderschutzgruppe der Klinik + Landeskoordinierungsstelle 
Med. Kinderschutz ( + Netzwerk)

 Zielgruppe: Klinikpersonal (insbesondere Kinderklinik, Kinderchirurgie, Kinder-
und Jugendpsychiatrie, Zahnmedizin, Gynäkologie, Chirurgie, Innere Medizin, 
Psychiatrie, …) 

 Inhalte: 
 Vorstellung der Kinderschutzgruppe an der Klinik (Erreichbarkeiten, 

Arbeitsweise, Vorgehen im Verdachtsfall einer Kindeswohlgefährdung)
 Handlungsempfehlungen der neuen S3-Leitlinie Kinderschutz, die bspw. 

auch die Erwachsenenmedizin betreffen 

S3-Leitlinie



Childhood-Haus

Aktueller Stand: 
 gestaffelte Einreichung des Antrages 2020
 Errichtung eines Neubaus gemeinsam mit einem Dresdner Kinderhilfeverein auf 

dem Gelände des Universitätsklinikums Dresden
 Beantragung der Förderung der Baukosten bei der Stiftung „Ein Herz für Kinder“
 Unterstützung des Projektes auf breiter ministerieller Ebene
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Anmeldung

→ internetfähiges Endgerät  zur Hand?

→ App-Store anklicken

→ in Suchfeld eingeben: Hans & Gretel

→ anklicken

→ installieren

→ jetzt registrieren

→ Fortbildungscode der SLÄK

→ weiter

APP Hans & Gretel



Homepage  www.kinderschutzmedizin-sachsen.de

Stand 1.11.2018

Stand 1.10.2019



Homepage  www.kinderschutzmedizin-sachsen.de



Ambulanter Sektor Stationärer Sektor
Qualitätszirkel 
niedergelassener 
Kinderärzte

Qualitätszirkel 
niedergelassener 
Ärzte (anderer 
Fachdisziplinen)

Fortbildung 
weiterer 
Berufs-
gruppen

Fortbildung an den 
Kliniken (regional)

Zentrale 
Fortbildung 
(Ort: SLÄK)

Themen: 
„Medizinischer 
Kinderschutz im 
Wandel“
 Landeskoordinier-

ungsstelle
Medizinischer 
Kinderschutz

 S3-Leitlinie 
Kinderschutz

 Homepage 
(www.kinderschutz
medizin-
sachsen.de)

 APP Hans & Gretel

z.B.:
 Gynäkologie
 Zahnmedizin
 Notärzte
 …

Themen:
 Vorgehen bei 

Verdacht auf KWG
 Rechtliche 

Grundlagen –
Bundeskinder-
schutzgesetz

 Psychosoziale 
Risikofaktoren

 Psycholo-
gische
Psycho-
thera-
peuten in 
Aus-
bildung

 Studenten 
(Sozial-
wesen)

 Jugend-
amtmit-
arbeiter

 …

 Kinderschutz an der 
Klinik (S3-Leitlinie 
Kinderschutz unter 
besonderer Betrachtung 
der Schnittstellen in die 
Erwachsenenmedizin und 
ins Netzwerk)

 Kommunikation in bei 
Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung 
dazu Entwicklung von 
Lehrvideosequenzen 
(Kooperation mit dem 
Skills Lab (Med. Fak DD)???

 Curriculum
Medizinische 
Kinderschutz-
fachkraft

 Sozialdienst 
einer Klinik zum 
Vorgehen im 
Kinderschutz-
fall

 …

Ausblick



Kontakt:

Landeskoordinierungsstelle Medizinischer Kinderschutz
Sächsische Landesärztekammer
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Referat Medizinische und Ethische Sachfragen

Hausanschrift: 
Schützenhöhe 16, 01099 Dresden

Postanschrift:
Postfach 100465, 01074 Dresden

Dr. rer. medic., Dipl.-Psych. Anja Zschieschang  
Tel.: +49 (0351) 8267-126

Dipl.- Soz.päd. Juliane Straube-Krüger
Tel.: +49 (0351) 8267-127

Fax:
+49 (0351) 8267-312

E-Mail: 
kinderschutz@slaek.de
a.zschieschang@slaek.de
j.straube-krueger@slaek.de 
http://www.slaek.de

Homepage
http://www.kinderschutzmedizin-sachsen.de
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Fallbesprechungen der Kinderschutzgruppen

Mitglieder der Kinderschutzgruppen

96
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Fallbesprechungen der Kinderschutzgruppen

Fall 1

97



Fallbesprechungen der Kinderschutzgruppen

Fall 2
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Kinderschutz im Gesundheitswesen in Sachsen

Dokumentation im 
Entlassbrief



Kinderschutz im Gesundheitswesen in Sachsen

2018:

 In 38 Fällen wurde das Zusatzentgelt abgerechnet
 davon 25 Fälle 1-945.0
 davon 13 Fälle 1-945.1

 In 9 der 38 Fälle erfolgte eine Prüfung des Zusatzentgeltes durch den 
MDK

• davon nach Prüfung positiv beschieden: 1 Fall
• davon nach Prüfung negativ beschieden: 3 Fälle

- Ablehnung erfolgte aufgrund unzureichender Dokumentation 
der geforderten Mindestmerkmale

• 5 Fälle im Frühjahr 2019 noch offen
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Kinderschutz im Gesundheitswesen in Sachsen

Mindestmerkmale des OPS 1-945.*
(Diagnostik bei Verdacht auf Gefährdung von Kindeswohl und Kindergesundheit)

- Es werden im diagnostischen Einzelkontakt durch die oben genannten 
Berufsgruppen alle folgenden Leistungen erbracht:

• Ausführliche ärztliche oder psychologische diagnostische Gespräche
(biographische Anamnese, soziale Anamnese, Familienanamnese)

• Verhaltens- und Interaktionsbeobachtung
• Strukturierte Befunderhebung und Befunddokumentation unter  

Verwendung spezifischer Anamnese- und Befundbögen
• Durchführung von mindestens einer Fallbesprechung mit mindestens 3 

Fachdisziplinen zusammen mit einer Fachkraft für Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege mit Dokumentation

• Ggf. Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt



Kinderschutz im Gesundheitswesen in Sachsen

1-945.0 – Ohne weitere Maßnahmen

1-945.1 – Mit Durchführung mindestens einer spezifisch 
protokollierten Fallkonferenz

- Hinweis: Die Fallkonferenz findet unter Mitwirkung der 
einbezogenen Fachdisziplinen sowie einem Vertreter der 
Jugendhilfe  und zumeist der Eltern/Sorgeberechtigten  mit 
einer Dauer von mindestens  30 Minuten mit Erstellung 
eines Therapie- und Hilfeplanes statt
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Kinderschutz im Gesundheitswesen in Sachsen



Kinderschutz im Gesundheitswesen in Sachsen

Vielen Dank



Fallbesprechungen der Kinderschutzgruppen

Fall 3
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Fallbesprechungen der Kinderschutzgruppen

Fall 4
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Abschluss

Landeskoordinierungsstelle Medizinischer Kinderschutz

115



B e s u c h  d e r  s ä c h s i s c h e n  K i n d e r s c h u t z g r u p p e n

KOMMEN SIE GUT NACH HAUSE!
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